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Wo liegt die Zukunft 

der  Binnenwasserstraße?



¥kologische Entwicklung é statt weiterer  ºkologischer Beeintrªchtigung
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Deutschland: ca. 7.300 Kilometer Binnenwasserstraßen

Bundes- Wasserstraßenverwaltung ïWSV :  ca. 13.000 Beschäftigten (ca. 50% des BMVBS!) 

üUnterhalt / Ausbau (Neubauamt AB am Main!)

üĂGanzjªhrige Befahrbarkeit und konstant gute Fahrbedingungenñ

Fazit: Im Ergebnis wurden die meisten Wasserstraßen naturferne, technische Wasserläufe 

mit stark veränderter Artenvielfalt und eingeschränkter Hochwasserrückhaltefunktion

(Ergebnisse der Bestandsaufnahme der  WRRL  für die großen Flüsse, ein Debakel!)

Technische Schwierigkeiten z.B.

üNiedrigwasser Elbe - Mindestwassertiefe an über 100 Tagen /a nicht erreicht (UBA-Position 2008) Auf Grund 

des Klimawandels ist die Zukunft der Frachtschifffahrt auf der Elbeñ grundsªtzlich in Frage gestellt)

üEisgang am Main-Donau- Kanal an 59 Tagen /a é etc.

Ökologische Erfordernisse:

üĂ¥kologieerlassñ (2009) umsetzen: z.B. Hochwasser ableiten

üBeachtung und Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in WRRL / WHG 

üProblem Nr. 1 : Durchgängigkeit herstellen
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Vorgeschlagene Baumaßnahmen:

Sohlvertiefungen 1.60 / 1.80 / 240 / 3,10 Meter

Begradigungen 

Flussbettverbreiterungen
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üAuswirkungen:

ü dramatische  Auenverluste

ü Struktur-/Lebensraumverlust an der Flusssohle

ü Abgrabung von Uferbereichen (v. a. Kiesflächen / Uferbewuchs)

ü Vertiefung von Flachwasserbereichen

ü Verlegung/Abgrabung von Buhnenfeldern / Leitwerken

ü Erhöhte Beeinträchtigung durch Schiffsverkehr (Wellenschlag, 

Hub und Sunk)

ü Gefährdung der Artenvielfalt

ü Verschlechterung des Hochwasserschutz

Maßnahmen:

ü Sohlvertiefungen auf 1.60 / 1.80 / 2.40 / 2.80 / 3.10 Meter?

ü Flussbettverbreiterungen

ü Flussbegradigungen
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Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP 

heißt es im Abschnitt Naturschutz: 

ĂFrei fließende Flüsse haben einen hohen ökologischen Wert.

Die Durchgängigkeit der Flüsse für wandernde Fische muss wiederhergestellt werden. 

Für den Natur- und Hochwasserschutz sollen natürliche Auen reaktiviert 

und Flusstäler, wo immer möglich, renaturiert werden.

Wir prüfen, ob die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu diesem Zweck 

eingesetzt werden kann.ñ

Zielrichtung muss sein:

Bekenntnis zur Wasserrahmenrichtlinie und zu einem integralen Gewässerschutz 

üĂGuter Zustandñ der Gewªsser (WRRL, Natura 2000, Bodenschutz)

üErhalt des guten ökologischen Potentials 

üUmsetzung von ökologischen Vorgaben

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.umweltbundesamt.de/EMAS/forum/logos/bfn-logo.gif&imgrefurl=http://www.umweltbundesamt.de/EMAS/forum/teilnehm.htm&h=207&w=180&sz=4&tbnid=oGcDijOJLH4J:&tbnh=100&tbnw=86&hl=de&start=4&prev=/images%253%20


Bisherige Erlasse des Bundesministeriums VBS zur Beachtung von Anforderungen der WRR- und 

FFH- Richtlinien ïein kleiner Schritt in die richtige Richtung:

Die Länder sind zur Kooperation und Koordination der Maßnahmenprogramme und 

Bewirtschaftungspläne verpflichtet; Einvernehmen mit der Bundeswasserstraßenverwaltung ist herzustellen (§

1b Abs. 2 WHG a.F. / § 7 Abs. 2-4 WHG n.F.).
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Vorschlag

Die Ziele der WRRL umfassend Im Bundeswasserstraßengesetz ïWStrG- entsprechend den 

europarechtlichen Umsetzungsverpflichtungen als verbindliche Vorgaben implementieren und der 

WSV die gesetzliche Aufgabe erteilen, die Ziele der WRRL mit den ihr zur Verfügung stehenden 

Mitteln aktiv zu befördern. 

Insbesondere verstößt die bisherige Formulierung im § 12 Abs. 7 WStrG wie bei § 8 Abs. 1 WStrG 

gegen europäisches Recht, wenn beim Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen die Ziele 

der WRRL nicht zu beachten, sondern nur zu berücksichtigen sind. 

Die Fähigkeiten und Kapazitäten der Bundeswasserstraßenverwaltung 

müssen zukünftig für die Verwirklichung der Ziele der WRRL eingesetzt werden.
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